
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage  
Drucksache VL-190/2022  
- öffentlich - Datum: 06.10.2022 

 
Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden  
 
 

Fachbereich Zentrale Dienste 

Federführendes Amt Satzungsrecht der Gemeinde Ranstadt 

Sachbearbeiter Steven Rüppel 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevorstand der Gemeinde 
Ranstadt 18.10.2022 beschließend nichtöffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 16.11.2022 beschließend öffentlich 

 
Friedhofsordnung der Gemeinde Ranstadt 
Hier: Satzungsänderung 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Friedhofsordnung der Gemeinde Ranstadt in der 
vorgelegten Fassung. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Sachdarstellung: 
Durch die Einfügung des § 2b UStG wurde die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. In diesem Kontext hat sich 
auch eine Reihe von Anwendungsfragen im Zusammenhang mit Friedhöfen in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft ergeben. 
 
Das BMF hat am 23.11.2020 ein Schreiben bezüglich der Anwendungsfragen des § 2b UStG 
in Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen herausgegeben. Das 
Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil 1 (2020) veröffentlicht. 
 
Das Schreiben thematisiert die Frage der Umsatzsteuer im Bereich der 
Grabnutzungsberechtigung, Liegerechte, Recht zur Beisetzung sowie Aufbewahrung von 
Leichen und Bestattungsleistungen im Zusammenhang mit bereits bestehenden Grabstätten. 
 



 

Der darin enthaltene Ansatz ist, dass bei Vorliegen einer räumlich abgrenzbaren und 
individualisierten Parzelle Steuerfreiheit für entsprechende Leistungen zu verzeichnen ist. 
Dieses trifft zudem unselbstständige Nebenleistungen, die im Zusammenhang mit der 
Einräumung von Grabnutzungsrechten stehen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist ein Änderungsbedarf bei der Verdeutlichung der Rechtsqualität 
der Nutzungsrechte in § 15 Friedhofsordnung, wobei auf einen räumlich abgegrenzten Teil 
der Erdoberfläche verwiesen wird. Darüber hinaus ist bei zwei Grabarten im Zusammenhang 
mit Aschebeisetzungen eine Präzisierung geboten, um den steuerrechtlichen Vorgaben zu 
entsprechen. Dieses ist sowohl im Zusammenhang mit dem Feld für anonyme 
Urnenbeisetzungen (§ 27) als auch bei den Baumgrabstätten (§ 28) zu verzeichnen. 
 
Die Verwaltung hat hierzu einen Satzungsentwurf erarbeitet. 
 
Anlage(n): 

(1) 20221006_Friedhofsordnung_Entwurf 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 




